
 



 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

Die volle Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen. 

Die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung insbesondere von Menschen mit 
HIV/Aids und Angehörigen gefährdeter Gruppen, von Mädchen und Frauen sowie von 

Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und Migrant*innen. 

 
Die Erfüllung der vor über einem halben Jahrhundert vereinbarten Mindestbeitragshöhe 
von nicht weniger als 0,7 % des jeweiligen Bruttonationaleinkommens für die öffentliche 

Entwicklungszusammenarbeit durch alle wirtschaftlich privilegierten Staaten. 

 
Die kritische Überprüfung und effektive Überwindung der legalen, wirtschaftlichen und  

sozialen Barrieren für den Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln und anderen essenzi-
ellen Medizintechnologien sowie die bedarfsorientierte Entwicklung neuer Medikamente. 

Die Sicherstellung der freien und selbstverantwortlichen Entscheidung über Fragen der  
Sexualität ohne Einschränkung durch überkommene Ideologien oder wirtschaftliche  

Abhängigkeiten. 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 

 














